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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0605/2025 Datum: 29.10.2025

Dezernat 2

Verfasser: 70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" Az.:

Betreff:

Änderung der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in 

der Stadt Koblenz (Abfallsatzung)
Gremienweg:

12.12.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

01.12.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

19.11.2025 Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb 
Koblenz"

 einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
 
Der Stadtrat beschließt die „Siebte Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung,
Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) vom 18. Dezember
2001“.

 
 
 
Begründung:

 
Hinsichtlich der Änderung der Abfallsatzung wurde bereits in der sechsten Satzung zur Änderung

der Abfallsatzung ausgeführt, dass die in § 4 Abs. 1 Ziffer 4 aufgeführten Gefäße nur noch bis zum
31.12.2023 genutzt werden dürfen. Dementsprechend soll diese Ziffer gestrichen werden.

 
Zwischenzeitlich wurde in verschiedenen Fällen festgestellt, dass die Regelung in § 15 Abs. 4 S. 3,
dass die Abfallgefäße nur 15 m abgeholt werden, nicht ausreichend bestimmt ist. Nach dem
ursprünglichen Sinn sollten die Mitarbeiter zwar 15 m zu den Abfallgefäßen zurücklegen, wobei
davon ausgegangen wurde, dass die Grundstücke unmittelbar an der Straße liegen. Dies
berücksichtigt jedoch die Vielzahl der Grundstücke nicht, die nicht an einer für Lastkraftwagen
befahrbaren Straße liegen, sondern nur über Stichwege erreicht werden können. Daher schlägt die
Verwaltung vor, die Regelung in § 15 Abs. 4 S. 3 zu streichen und neu formuliert in § 17 Abs. 4
einzufügen.

 
Zur Änderung von § 18 Abs. 1 wurde festgestellt, dass es zu Problemen bei der Abrechnung von
Leistungen nach der Bestellung von Sonderleistungen kommt, weil häufig die Besteller auf den
Namen von Dritten die Abfuhr von Sperrabfällen anmelden. In Fällen, in denen jedoch
gebührenpflichtige Abfälle bereitgestellt werden, muss die Verwaltung die Besteller mit einem
erheblichen Aufwand ermitteln. Dementsprechend soll auch § 8 Abs. 3 der Abfallgebührensatzung

entsprechend ergänzt werden, um dann die "Ermittlungskosten" festsetzen zu können.
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Anlage/n:
 
Anlage 1: Entwurf der siebten Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung,

Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) vom 18.
Dezember 2001

Anlage 2: Synopse der Änderungen

 
 
Historie:
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
 
 
 




